
Dornbirner

Zeineinbeslart.
Erscheint ieden So. — Preis gansähig kr 5— in Htiund mit Postoesandaung k. 460, uah enshland K r n dar übrigeAusland K 6·60 einzelne Nummern 15 h. — Einschaltungen kosten 14 h der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag

mittags kostenfrei ins Rathaus zu bringen.

Nr. 43. Sonntag, 28.Oktober 1917. 48. Jahrg.

vorstand oder eine andere erwachsene, verantwortlicheKundmachungen.
Person erscheint, die Name, Alter, Beruf rc. der Mitglieder
des Haushaltes genau angibt. (In Dornbirn wird dieAllgemeine Volksaufnahme bei den Aufnahme durch Anmeldebogen durchgeführt)

Brotkommissionen. Nachdem einzelne Gemeinden den Begriff „Schwer¬
arbeiter“ zu weit ausdehnten und sich dadurch gegenüberMit Bezug auf nachstehende Kundmachung, nach
anderen Gemeinden im Mehlbezuge ungerechte Vorteilewelcher am Dienstag, den 30. Oktober 1917, eine verschafften, so wird im vorhinein darauf aufmerksam

allgemeine Volksaufnahme stattfindet, wird vom Stadt¬ gemacht, daß die diesmaligen Angaben durch die k. k.
rat Folgendes angeordnet: Bezirkshauptmannschaften überprüft werden und daß

1. jene Personen, welche wissentlich falsche Angaben machen,Jede Haushaltung erhielt gestern bei der Brot¬
die hiefür festgesetzten strengen Strafen zu gewärtigenkartenausgabe einen Anmeldeschein, der vom Haus¬
haben. Ferner hat die k. k. Statthalterei angeordnet,haltungs=Vorstand mit Tinte wahrheitsgemäß und
daß die Zahl der Schwerarbeiter in jenen Gemeinden,vollständig auszufüllen und von ihm zu unter
wo die Sache zu leicht genommen wird, einfach auf dasschreiben ist.
richtige Maß herabzusetzen ist.2. Der in allen Teilen entsprechend ansgefüllte An¬

Zur Gruppe der Schwerarbeiter gehören diemeldeschein ist am Mittwoch, den 31. ds. Mts.,
über 14 Jahre alten, rüstigen landwirtschaftlichen Ar¬bei der zuständigen Brotkommission abzugeben,

und zwar: beiter, insoferne sie ständig und den größten Teil des
Tages tatsächlich strenge landwirtschaftliche Arbeitena) bei der Brotkommission Markt in der Zeit von
verrichten, dann die Arbeiter in Steinbrüchen, Kalk=,1 bis 4 Uhr Nachmittag;
Gips= und Ziegelwerken, die Arbeiter in Zementfabriken,b)bei den Brotkommissionen Hatlerdorf und Ober¬
und die Steinmetze, die Heizer und Ofenarbeiter in Gas¬

dorf in der Zeit von 1 bis 3 Uhr Nachmittag; fabriken, sowie die Dampfkesselwärter; die Schmiede undc)
bei der Brotkommission Haselstauden in der Schlosser; die Sägewerksarbeiter einschließlich der beim
Zeit von 8 bis 11 Uhr Vormittag im Turnsaal Fällen und Bringen des Holzes verwendeten Personen;
der Volksschule. die Arbeiter in Holz= und Kohlenlagern; die Tischler,

Küfer, Gerber, Wäscher und Wäscherinnen, die Bauarbeiter3. Sollte aus irgend einem Grunde eine Haushaltung
und schließlich die Transportarbeiter, als: sämtlichekeinen Anmeldeschein erhalten haben, so wird sie
Lastträger, Fuhrleute, Flößer u. dgl., dann die k. k.verpflichtet, am Montag, den 29. ds. Mts., bei der
Gendarmen und die auswärtigen Dienst verrichtendenzuständigen Brotkommission einen Anmeldeschein
Finanzwachorgane, ferner das fahr= und turnusmäßigzu beheben und gemäß vorstehender Anordnung
Nachtdienst versehende Eisenbahn= und Postpersonal,auszufüllen und rechtzeitig abzuführen.
ferner die in Eisenbahnwerkstätten beschäftigten Arbeiter,Die Nichtbefolgung dieser Verordnung des Stadt insoferne es sich um ununterbrochene Betriebe bezw.

rates unterliegt strenger Bestrafung. Betriebszweige handelt.
Private, Fabriksarbeiter, Stickerinnen rc., welcheStadtrat Dornbirn, am 25. Oktober 1917.

nur ab und zu in der Landwirtschaft etwas aushelfenDer Bürgermeister: E. Luger.
oder einen Garten zu besorgen haben, dann Schüler= und
Studenten, dürfen nicht als Schwerarbeiter eingetragenUeber Auftrag und im Einvernehmen der drei k. k.

werden. Sollte ein Unternehmer glauben, daß ein Teil
Bezirkshauptmannschaften des Landes bestimmen wir, seiner Fabriksarbeiter aus besonderen Gründen der
daß am Dienstag, den 30. Oktober 1917, eine all= Schwerarbeiterkarte bedürfe, so mag sich derselbe mit

gemeine Volksaufnahme in allen Gemeinden statt einer begründenden Eingabe unter Namhaftmachung der
zufinden hat betreffenden Arbeiter an den k. k. Regierungskommissär

Diesner bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft BregenzDie Erfahrung lehrt, daß in jeder Gemeinde ein¬
wenden, der die Entscheidung treffen und die Gemeinde,zelne zum Schaden der Allgemeinheit sich im Laufe der
sowie die Kriegs=Getreide=Verkehrsanstalt verständigenZeit unberechtigte Vorteile zu verschaffen wissen. Um
wird. Solche Fabriksarbeiter, die vom Herrn Regier¬den Brot= und Mehlbezug jeder Familie auf das richtige
ungskommissär schon die Schwerarbeiterkarte zuerkannMaß zurückzuführen, soll die Gemeinde verlangen, daß

erhalten haben, dürfen unter die Schwerarbeiter aufge¬von jedem Haushalte am 30. Oktober der Haushaltungs¬


